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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verpackungsvorrich-
tungen mit kontinuierlicher Bewegung und insbeson-
dere eine Vorrichtung zum Transportieren, zum Zu-
teilen und Laden von Gegenständen, die eine paral-
lele Bahnanordnung einschließt, die oberhalb und in 
winkliger Beziehung zu der Richtung der Transport-
vorrichtung mehrerer paralleler Förderbänder ange-
ordnet ist.
[0002] Verpackungsvorrichtungen mit kontinuierli-
cher Bewegung sind nützlich für das Verpacken zahl-
reicher Gegenstände, wie Getränkedosen, in 
Schachteln oder andere Verpackungskomponenten. 
Ein Beispiel einer Verpackungsvorrichtung mit konti-
nuierlicher Bewegung wird in der U.S.-PS 5,241,806 
(Ziegler et al) beschrieben.
[0003] Ein wichtige Aufgabe bei Verpackungsvor-
richtungen hat die Transportvorrichtung für den 
Transport von Gegenständen von einem ersten Vor-
richtungsort entlang einer Strecke der Vorrichtung zu 
einem zweiten Vorrichtungsort, an dem die Gegen-
stände schließlich in eine Schachtel gezwungen oder 
andernfalls platziert werden. Es ist wichtig, dass der 
Transport und das Laden der Gegenstände so 
schnell und zuverlässig wie möglich durchgeführt 
wird. Man erkennt, dass es nützlich wäre, eine Ein-
richtung für den Transport und das Laden von Ge-
genständen zu haben, die schnell und zuverlässig ist.
[0004] Ein Aspekt der Erfindung stellt eine Vorrich-
tung für den Transport und die Zuteilung von Gegen-
ständen bereit, die eine Vielzahl selektiv ineingriff-
nehmbarer paralleler Gegenstandsbahnen umfasst, 
die in vertikaler Beziehung oberhalb und in winkliger 
Beziehung zu einer Orientierungsrichtung eines Paa-
res von parallelen Fördereinrichtungen angeordnet 
sind, einschließlich einer ersten Gegenstandszuführ-
fördereinrichtung, die bei einer ersten linearen Ge-
schwindigkeit arbeitet, sowie einer zweiten Zuteilför-
dereinrichtung, die bei einer zweiten linearen Ge-
schwindigkeit arbeitet, welche verändert werden 
kann, mit einer Vielzahl von querverlaufenden Zu-
teilzapfen, die in Gegenstandsabständen angeordnet 
sind, wodurch Gegenstände von der ersten Gegen-
standszuführfördereinrichtung durch die zweite Zu-
teilfördereinrichtung in einer vorbestimmten Beab-
standung voneinander in an die zweite Zuteilförder-
einrichtung angrenzende Positionen gezwungen 
werden. Ein Gegenstandsladesystem (40, 50) für 
eine Verpackungsvorrichtung, die eine Vielzahl von 
parallelen Fördereinrichtungen (410, 430, 450) zum 
Positionieren längsseits einer parallelen Schachtel-
fördereinrichtung (300) sowie Gegenstandsführungs-
mittel umfasst, die eine Vielzahl von parallelen Ge-
genstandsführungen (50) umfassen, die sich über die 
parallelen Fördereinrichtungen erstrecken, um so die 
zu ladenden Gegenstände in zusammenlaufenden 
Bahnen relativ zu der Schachtelzuführbahn zu füh-
ren, dadurch gekennzeichnet, dass die von der 
Schachtelfördereinrichtung entfernt aufgestellte Au-

ßenfördereinrichtung (410) Gegenstände durch die 
zusammenlaufenden Führungsmittel der nächsten 
angrenzenden Zwischenfördereinrichtung (430) zu-
führt und dass die Zwischenfördereinrichtung Gegen-
stände der nächsten angrenzenden Innenförderein-
richtung (450) zuführt, und wobei die Zwischenför-
dereinrichtung Abstandsmittel (432) einschließt, um 
Reihen von Gegenständen zwischen aufeinanderfol-
genden Abstandsmitteln zu erzeugen, und die Innen-
fördereinrichtung Abstandsmittel (452) einschließt, 
um Gruppen von Gegenständen zwischen aufeinan-
derfolgenden Abstandsmitteln durch Aufnahme einer 
Vielzahl der Reihen von Gegenständen von der Zwi-
schenfördereinrichtung zu erzeugen, wobei die An-
ordnung der Fördereinrichtungsabstandsmittel 
und/oder die relativen Geschwindigkeiten der Förder-
einrichtungen angepasst sind, um ausgewählte auf-
einanderfolgende, auf der Schachtelfördereinrich-
tung beförderte Schachteln zu befüllen.
[0005] Gemäß einem Merkmal dieses Aspekts der 
Erfindung kann der Winkel der Führungsmittel relativ 
zu den parallelen Fördereinrichtungen im Wesentli-
chen 18,7 Grad betragen.
[0006] Gemäß einem weiteren Merkmal dieses As-
pekts der Erfindung kann die lineare Geschwindigkeit 
der Außenfördereinrichtung größer sein als die linea-
re Geschwindigkeit der Innenfördereinrichtung und 
die lineare Geschwindigkeit der Zwischenförderein-
richtung kleiner sein als die lineare Geschwindigkeit 
der Außenfördereinrichtung. Vorzugsweise ist die li-
neare Geschwindigkeit der Zwischenfördereinrich-
tung kleiner als die lineare Geschwindigkeit der In-
nenfördereinrichtung. Vorzugsweise entspricht die li-
neare Geschwindigkeit der Zwischenfördereinrich-
tung im Wesentlichen der linearen Geschwindigkeit 
der Innenfördereinrichtung.
[0007] Gemäß einem weiteren Merkmal dieses As-
pekts der Erfindung kann die Vielzahl von parallelen 
Fördereinrichtungen selektiv in Eingriff gebracht wer-
den.
[0008] Vorzugsweise ist die lineare Geschwindigkeit 
der Zwischenfördereinrichtung variabel.
[0009] Ein weiterer Aspekt der Erfindung stellt eine 
Transport- und Zuteilvorrichtung für Gegenstände 
bereit, die eine Vielzahl von selektiv ineingriffnehm-
barer paralleler Gegenstandsbahnen umfasst, die in 
vertikaler Beziehung oberhalb und in winkliger Bezie-
hung zu einer Orientierungsrichtung eines Paares 
von parallelen Fördereinrichtungen verläuft, ein-
schließlich einer ersten Gegenstandszuführförder-
einrichtung, die bei einer ersten linearen Geschwin-
digkeit arbeitet, sowie einer zweiten Zuteilförderein-
richtung, die bei einer zweiten linearen Geschwindig-
keit arbeitet, welche verändert werden kann, mit einer 
Vielzahl von querverlaufenden Zuteilzapfen, die in 
Gegenstandsabständen angeordnet sind, wobei die 
zweite lineare Geschwindigkeit selektiv auf eine vor-
bestimmte Geschwindigkeit eingestellt werden kann, 
die kleiner als die erste lineare Geschwindigkeit oder 
gleich der ersten linearen Geschwindigkeit ist, wo-
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durch Gegenstände von der ersten Gegenstandszu-
führfördereinrichtung durch die zweite Zuteilförder-
einrichtung in einer vorbestimmten Beabstandung 
voneinander in an die zweite Zuteilfördereinrichtung 
angrenzende Positionen gezwungen werden.
[0010] Eine erfindungsgemäße Ausführungsform 
wird nun beispielhaft unter Bezugnahme auf die be-
gleitenden Zeichnungen beschrieben.
[0011] Fig. 1 zeigt eine isometrische Darstellung ei-
ner Verpackungsvorrichtung mit kontinuierlicher Be-
wegung, die eine Transportvorrichtung, eine Zuteil-
vorrichtung und eine Ladevorrichtung für Gegenstän-
de gemäß einer bevorzugten, erfindungsgemäßen 
Ausführungsform beinhaltet.
[0012] Fig. 2 zeigt eine isometrische Darstellung ei-
ner Transportvorrichtung, einer Zuteilvorrichtung und 
einer Ladevorrichtung für Gegenstände gemäß einer 
bevorzugten, erfindungsgemäßen Ausführungsform.
[0013] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung der 
Erfindung von Fig. 2 in einer ersten Konfiguration.
[0014] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung der 
Erfindung von Fig. 2 in einer zweiten Konfiguration.
[0015] Fig. 5 ist eine schematische Darstellung der 
Erfindung von Fig. 2 in einer dritten Konfiguration.
[0016] In den Zeichnungen werden durchgehend 
dieselben Bezugszeichen für die Bezeichnung der-
selben oder ähnlicher Merkmale verwendet.
[0017] In Fig. 1 ist im Zusammenhang mit einer Ver-
packungsvorrichtung mit kontinuierlicher Bewegung 
M ein Gegenstandsladesystem mit einer Transport-
vorrichtung, einer Zuteilvorrichtung und einer Lade-
vorrichtung 40, 50 gemäß einer bevorzugten erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform gezeigt. In der Vor-
richtung empfängt das Schachtelmagazin 10 zusam-
mengefaltete Schachteln C, die, wie gezeigt, in ei-
nem im Wesentlichen aufrechten Zustand gestapelt 
sind. Schachteln C werden dem Schachtelmagazin 
10 mittels der anpassbaren Schachtelzuführeinrich-
tung 20 entnommen und sodann in einem im Wesent-
lichen aufgerichteten Zustand am Anfang der 
Schachtelfördereinrichtung 30 abgelegt. Während 
Schachteln kontinuierlich in Eingriff genommen wer-
den und durch die Maschine M bewegt werden, wer-
den in die Schachteln C zu verpackende Gegenstän-
de, beispielsweise Getränkedosen, gleichfalls durch 
die Maschine in synchroner Bewegung mit den 
Schachteln bewegt. Eine Gegenstandsfördereinrich-
tung 40 und eine Gegenstandsbahnanordnung 50
bilden eine Transportvorrichtung, eine Zuteilvorrich-
tung und eine Ladevorrichtung für Gegenstände, die 
die Gegenstände in die Schachteln C zwingen. Ge-
genstandsineingriffnehmende Räder 60 vervollstän-
digen den Vorgang, die Gegenstände in den Schach-
teln C anzuordnen. Seitenklappenfalträder 70 (in 
Fig. 1 teilweise verdeckt) nehmen die Seitenklappen 
von Schachteln mit Seitenklappen in Eingriff und fal-
ten diese nach innen. Klebstoff wird bei einer Klebe-
station 80 auf die Schachteln C aufgebracht. Bei ei-
ner Versiegelstation 90 werden die Endklappen der 
Schachteln C gedrückt und in Berührung mit dem 

Klebstoff gehalten, der vorher aufgebracht worden 
ist. Verpackte, versiegelte Schachteln werden aus 
der Maschine bei der Auswurfstation 100 ausgewor-
fen.
[0018] Fig. 2 zeigt in Draufsicht die räumliche An-
ordnung einer Transport-, Zuteil- und Ladevorrich-
tung 400 für Gegenstände gemäß einer bevorzugten 
erfindungsgemäßen Ausführungsform. Eine parallele 
Bahnanordnung 50 ist oberhalb und in winkliger, oder 
diagonaler, Beziehung zu der Orientierungsrichtung 
mehrerer Endlosketten oder Fördereinrichtungen an-
geordnet. In der dargestellten bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind drei Fördereinrichtungen 410, 430, 
450 vorhanden. In Fig. 2 sind das Rahmenwerk und 
die Motoren der Fördereinrichtungen 410, 430, 450
gezeigt.
[0019] Die Struktur und Arbeitsweise der Erfindung 
wird weiter unter Bezugnahme auf die schemati-
schen Darstellungen der Fig. 3, 4 und 5 beschrieben. 
In Fig. 3 wird die Erfindung in Position mit einer 
Schachtelfördereinrichtung 300 gezeigt. Der Über-
sichtlichkeit der Darstellung wegen sind die Böden 
der Schachteln C ebenfalls gezeigt, die von der 
Schachtelfördereinrichtung 300 transportiert werden. 
Die vier Fördereinrichtungen 410, 430, 450, 300 be-
wegen sich in einem getimten Verhältnis in Bezie-
hung aufeinander in der durch den Richtungspfeil 
401 angezeigten Richtung.
[0020] Was zum Zwecke der Bezugnahme als die 
erste Fördereinrichtung angesehen werden kann, ist 
eine Gegenstandszuführfördereinrichtung 410. Die 
Gegenstandszuführfördereinrichtung 410 befördert 
Gegenstände A, beispielsweise Getränkedosen, in 
die Verpackungsmaschine. Anfänglich oder am vor-
stromigen Segment der Maschine ist die Bahnanord-
nung 50 im allgemeinen in paralleler Ausrichtung mit 
der Gegenstandszuführfördereinrichtung 410 ange-
ordnet, so dass die Gegenstände A innerhalb der 
Bahnen der Bahnanordnung 50 befördert werden. 
Wenn sich die Bahnanordnung stromabwärts er-
streckt, erstreckt sich diese diagonal über die Gegen-
standsfördereinrichtung 410 und über die zwei be-
nachbarten Fördereinrichtungen 410, 450. Eine Be-
wegung der Fördereinrichtung 410 in die Richtung 
401 stromabwärts, befördert die Gegenstände diago-
nal stromabwärts und in Überschneidung mit der an-
grenzenden Zuteilfördereinrichtung 430.
[0021] Die Zuteilfördereinrichtung 430 wird zur Er-
leichterung der Bezugnahme als zweite Förderein-
richtung angesehen. Die Zuteilfördereinrichtung 430
weist querverlaufende Gegenstandsbahnen auf, die 
von querverlaufenden Zuteilzapfen 432 ausgebildet 
sind. Vorzugsweise sind die Zuteilzapfen 432 hinrei-
chend beabstandet, um Gegenständen zu ermögli-
chen, sich unbehindert durch die Bahnen zu bewe-
gen. Die optimale Bahnbreite in der bevorzugten 
Ausführungsform beträgt ein bisschen mehr als der 
Durchmesser der beförderten Gegenstände. Zum 
Beispiel beträgt der Durchmesser einer üblichen Ge-
tränkedose aus Metall ein bisschen weniger als 3 
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Zoll, nämlich 65 Millimeter oder etwa 2.6 Zoll. Eine 
geeignete Beabstandung der Zuteilzapfen beträgt 
ungefähr 3 Zoll.
[0022] Die Bewegung der Zuteilfördereinrichtung 
430 stromabwärts 401 bewirkt eine Wechselwirkung 
zwischen den Gegenständen A, die stromabwärts 
befördert werden, den Zuteilzapfen 432 und den Bah-
nen der Bahnanordnung 50, so dass, wenn die Ge-
genstände A von den Zuteilzapfen 432 in Eingriff ge-
nommen werden, diese sowohl quer durch die Bah-
nen, die von den Zuteilzapfen 432 ausgebildet sind, 
als auch diagonal stromabwärts durch die Bahnen 
der Bahnanordnung gezwungen werden. Die Zuteil-
fördereinrichtung 430 befördert die Gegenstände A 
zu der Überschneidung mit einer Gruppierungsför-
dereinrichtung 450. Die lineare Geschwindigkeit der 
Zuführfördereinrichtung 410 ist größer als die lineare 
Geschwindigkeit der Zuteilfördereinrichtung 430, so 
dass ein gleichförmiger Bahndruck der Gegenstände 
A aufrecht erhalten wird, der für eine konsistente Zu-
führung der benachbarten Fördereinrichtungen ohne 
Unterbrechung geeignet ist.
[0023] Die Gruppierungsfördereinrichtung 450 bein-
haltet Gruppierungszapfen 452, die sich quer über 
die Gruppierungsfördereinrichtung 450 erstrecken. 
Die Gruppierungszapfen 452 sind beabstandet, um 
ausgedehnte Bahnen mit Beabstandungen bereitzu-
stellen, die größer sind als die Beabstandungen der 
Zuteilzapfen 432. Die Gruppierungszapfen 452 sind 
beabstandet, um eine "Gruppe" oder Anordnung von 
Gegenständen A unterzubringen, während die Zu-
teilzapfen 432 beabstandet sind, um eine einzelne 
Reihe von Gegenständen A unterzubringen. In der 
dargestellten bevorzugten Ausführungsform sind die 
Gruppierungszapfen 452 mit einem Vielfachen der 
Beabstandung der Zuteilzapfen 432 beabstandet. 
Mittel sind bereitgestellt für die Anbringung zusätzli-
cher oder unterstützender Gruppierungszapfen 454
(die nachstehend detaillierter beschrieben werden), 
die die Beabstandung zwischen den Gruppierungs-
zapfen 452 in kleinere Beabstandungen unterteilt. 
Obwohl zahlreiche abnehmbare Befestigungsmittel 
verwendet werden können, werden in der bevorzug-
ten Ausführungsform Schlüssellochöffnungen 453
verwendet.
[0024] Es sollte gleichfalls bemerkt werden, dass in 
der dargestellten bevorzugten Ausführungsform je-
der Gruppierungszapfen 452 in Ausrichtung mit ei-
nem Paar von nachlaufenden Zapfen 320 der 
Schachtelfördereinrichtung 300 ist. Die Gruppie-
rungsfördereinrichtung 450 und die Schachtelförder-
einrichtung 300 bewegen sich mit derselben linearen 
Geschwindigkeit. In der Tat bewegt sich eine Anord-
nung von Gegenständen A zwischen den Gruppie-
rungszapfen und wird stromabwärts durch die Bah-
nen der Bahnanordnung durch die Ineingriffnahme 
eines der Anordnung nachlaufenden Gruppierungs-
zapfens 452 gezwungen. Die Zahl von Gegenstän-
den A, die sich durch jede Beabstandung von Grup-
pierungszapfen 452 bewegen, und die Beabstandun-

gen zwischen diesen wird durch die lineare Ge-
schwindigkeit der Zuteilfördereinrichtung 430 in Be-
ziehung zu der linearen Geschwindigkeit der Zuführ-
fördereinrichtung 410 und der linearen Geschwindig-
keit der Gruppierungsfördereinrichtung 450 be-
stimmt. Um so schneller sich die Zuteilfördereinrich-
tung 430 bewegt, desto mehr Gegenstände A werden 
durch jede der Beabstandungen der Gruppierungs-
zapfen 452 bewegt.
[0025] Gleichzeitig auf Fig. 3 und Fig. 4 bezugneh-
mend, wird die Arbeitsweise und die Struktur der Er-
findung nun detaillierter beschrieben. Es sollte be-
merkt werden, dass in Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5 die 
Zuteilfördereinrichtung 430 und die Gruppierungsför-
dereinrichtung 450 in Ausrichtung gezeigt werden, 
wobei jeder Gruppierungszapfen 452 mit einem der 
Zuteilzapfen 432 ausgerichtet ist. Diese Ausrichtung 
ist jedoch primär zur Erleichterung der Beschreibung 
und zur Erklärung. Wenn sich die Zuteilfördereinrich-
tung 430 mit einer linearen Geschwindigkeit bewegt, 
die sich von der der Gruppierungsfördereinrichtung 
450 unterscheidet, dann wird sich die Ausrichtung 
der Gruppierungszapfen 452 und der Zuteilzapfen 
432 ununterbrochen ändern.
[0026] Es existiert eine proportionale Beziehung 
zwischen der Beabstandung zwischen den Schach-
telzapfen 320, 330, der Beabstandung zwischen den 
Gruppierungszapfen 452 und der Beabstandung zwi-
schen den Zuteilzapfen 432. In der dargestellten be-
vorzugten Ausführungsform zeigt Fig. 3 eine Beab-
standung der Schachtelzapfen 320, 330, um eine 
Schachtel C zum Verpacken 24 von Gegenständen A 
in vier Reihen unterzubringen, wobei jede Reihe 
sechs Gegenstände A enthält. Wie dargestellt, ent-
spricht die Anzahl der Gegenstände in jeder Reihe 
der Anzahl von Bahnen in der Bahnanordnung, näm-
lich in diesem Fall sechs. Wie vorstehend erwähnt, 
wird jede Schachtel ohne Deckenwandfläche darge-
stellt, so dass das Innere der Schachtel C sichtbar ist.
[0027] Die Gruppierungszapfen 452 sind beabstan-
det, um der Beabstandung zwischen nachlaufenden 
Schachtelzapfen 320 zu entsprechen. Wie nachste-
hend näher erläutert, entspricht diese Beabstandung 
in der bevorzugten Ausführungsform letztendlich ei-
ner "Basisbeabstandung", die in deren Gesamtheit 
verwendet werden kann, um Schachteln C einer be-
stimmten Größe zu laden, und die unterteilt werden 
kann, um Schachteln K einer bestimmten anderen 
Größe zu laden. Der Abstand zwischen nachlaufen-
den Zapfen 320 ist mit P bezeichnet und kann als der 
"Abstand" der Vorrichtung betrachtet werden, mit an-
deren Worten das Basisintervall oder die Schachtel-
beabstandung der Vorrichtung. Wie vorstehend er-
wähnt, beträgt der Durchmesser einer üblichen Ge-
tränkedose ungefähr 65 Millimeter, was ungefähr 2.6 
Zoll entspricht, mit anderen Worten ein bisschen we-
niger als 3 Zoll. Entsprechend der Größe des Gegen-
stands A (mit anderen Worten Dosen mit einem 
Durchmesser von ein bisschen weniger als 3 Zoll) be-
trägt in der bevorzugten Ausführungsform die Beab-
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standung oder der Abstand P ein Vielfaches von 3 
Zoll, nämlich 18 Zoll. Die Schachtel mit 24 Gegen-
ständen ist konfiguriert, eine 4 × 6 Anordnung aufzu-
nehmen. Die Breite der Schachtel C, die für ein Un-
terbringen von vier Reihen nötig ist, ist kleiner als der 
gesamte Abstand von 18 Zoll. Die führenden Zapfen 
330 sind mit einem Abstand beabstandet, der mit 
dem Buchstaben W bezeichnet ist. Eine geeignete 
Größenordnung von W im Verhältnis zu der Größen-
ordnung des Gegenstands A beträgt 12 Zoll. In der 
dargestellten bevorzugten Ausführungsform kann so-
mit eine proportionale Beziehung für die Beabstan-
dungen der Schachtelzapfen 320, 330, der Gruppie-
rungszapfen 452 und der Zuteilzapfen 432 beschrie-
ben werden, und zwar, wenn  
S die Beabstandung zwischen den Zuteilzapfen 432
darstellt, um Gegenstände A unterzubringen,  
P den Abstand und die Beabstandung zwischen 
nachlaufenden Schachtelzapfen 320 und die Beab-
standung zwischen Gruppierungszapfen 452 dar-
stellt,  
W die Beabstandung zwischen nachlaufenden 320
und führenden 320 Schachtelzapfen für eine be-
stimmte Schachtelgröße und -Konfiguration darstellt, 
und  
n die Anzahl der zu gruppierenden und zu verpacken-
den Reihen angibt, dann ergibt sich: 

P = Maximum n × S

W = n × S.

[0028] In der bevorzugten Ausführungsform beträgt 
die maximale Anzahl der zu verpackenden Reihen 6, 
womit man einen Abstand P von 18 Zoll erhält, wenn 
man n gleich 6 setzt. In der Schachtel C sind 4 zu ver-
packende Reihen gezeigt, womit sich für die Schach-
tel C ergibt W = 4 × S = 12 Zoll.
[0029] In der Konfiguration von Fig. 3, wo weniger 
als der gesamte Abstand der Vorrichtung verpackt 
werden soll, bewegt sich die Zuteilfördereinrichtung 
430 mit einer linearen Geschwindigkeit die kleiner ist 
als die lineare Geschwindigkeit der Gruppierungsför-
dereinrichtung 450 und der Schachtelfördereinrich-
tung 300, um weniger als die maximale Anzahl von 
Gegenständen A zwischen den Gruppierungszapfen 
452 anzuordnen. Die Beziehungen zwischen den li-
nearen Geschwindigkeiten der Fördereinrichtungen 
können mathematisch beschrieben werden, wobei  
V1 die lineare Geschwindigkeit der Gegenstandszu-
führfördereinrichtung 410 darstellt,  
V2 die lineare Geschwindigkeit der Zuteilförderein-
richtung 430 darstellt,  
V3 die lineare Geschwindigkeit der Gruppierungsför-
dereinrichtung 450 darstellt und  
V4 die lineare Geschwindigkeit der Schachtelförder-
einrichtung 300 darstellt.
[0030] Die allgemeinen Beziehungen lauten: 

V3 = V4

V1 > V2

V1 > V3.

[0031] Für die Größe der in Fig. 3 unterstützten An-
ordnung, mit anderen Worten wo die Zuteilförderein-
richtung 430 sich mit einer langsameren Geschwin-
digkeit als die Gruppierungsfördereinrichtung 450 be-
wegt, gilt 

V1 > V3 > V2.

[0032] Die Vielseitigkeit, die die Erfindung ermög-
licht, ist unter Bezugnahme auf Fig. 4 dargestellt. 
Fig. 4 ist eine alternative Anordnung der Gruppie-
rungszapfen, die das Laden von Schachteln K einer 
anderen Größe als die der in Fig. 3 gezeigten 
Schachteln erleichtert. Es sollte angemerkt werden, 
dass, obwohl die vorliegende Erfindung nicht auf die 
Verwendung in Verbindung mit einer Schachtelför-
dereinrichtung 30 beschränkt ist, eine derartige An-
ordnung eine bevorzugte Verwendungsform ist.
[0033] In Fig. 4 beherbergt die gewählte Schachtel-
konfiguration eine 3 × 6 Anordnung für einen Acht-
zehnerträger. Obwohl jede Schachtel K von kleinerer 
Größe als die in Fig. 3 dargestellte Schachtel C ist, 
muss der gesamte oder maximale Abstand P unter-
gebracht werden. Somit ist die lineare Geschwindig-
keit V2 der Zuteilfördereinrichtung 430 auf die Ge-
schwindigkeit V3 der Gruppierungsfördereinrichtung 
450 erhöht, mit anderen Worten V2 = V3 = V4. In die-
ser Konfiguration hat jeder nachlaufende 320 und 
führende 330 Zapfen zwei Funktionen, nämlich als 
ein führender und ein nachlaufender Zapfen. Die klei-
nere Schachtel K beträgt 9 Zoll (bei 3 Reihen) oder 
den halben Abstand. Unterstützende Gruppierungs-
zapfen 454 sind an der Gruppierungsfördereinrich-
tung angebracht, um auf der Gruppierungsförderein-
richtung 450 Beabstandungen zu erzeugen, die den 
Beabstandungen W2 der Schachtelfördereinrichtung 
entsprechen. In der dargestellten bevorzugten Aus-
führungsform sind die Schlüssellochöffnungen 453
(in Fig. 4 gezeigt) die Mittel, durch welche die unter-
stützenden Gruppierungszapfen befestigt sind.
[0034] Fig. 5 stellt eine alternative Ausführungsform 
der Erfindung dar, in der die erfindungsgemäßen Ele-
mente ein wenig modifiziert sind, um eine 3 × 4 An-
ordnung aufzunehmen, die an der Schachtelförder-
einrichtung 300 empfangen wird und in eine Schach-
tel K2 verpackt wird. Da eine eineindeutige Bezie-
hung zwischen der Anzahl der Gegenstände A in ei-
ner Reihe und der Zahl von Bahnen in der Bahnan-
ordnung 50 besteht, wird die Anzahl der Gegenstän-
de A in einer Reihe vermindert, indem die Zahl der 
verwendeten Bahnen vermindert wird. In Fig. 5 in der 
dargestellten bevorzugten erfindungsgemäßen Aus-
führungsform sind die zwei innersten Bahnen ge-
sperrt, um Reihen von 4 Gegenständen zu erreichen. 
Obwohl jede Kombination von Bahnen gesperrt wer-
den kann, um kleinere Anordnungen von Gegenstän-
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den zu erreichen, erleichtert die ununterbrochene In-
eingriffnahme der äußersten Bahnen die Stabilität 
während des Verpackungsvorgangs insofern, als 
dass die äußersten Bahnen die Bahnen sind, die am 
nächsten zu der nächsten Station in der Maschine 
gepackt werden. Diese Nähe zu der nächsten Station 
reduziert die Zeit, die die vollständig beladene 
Schachtel dafür benötigt, sich bis zum Verschluss 
durch die Vorrichtung zu bewegen, womit die Mög-
lichkeit einer Instabilität der Gegenstände A inner-
halb der Schachtel reduziert wird. Die Bahnen wer-
den durch irgendwelche geeigneten Mittel gesperrt, 
wie abnehmbar befestigte Hindernisse 51. Irgend-
welche einfachen Mittel wie Klammern können ver-
wendet werden.
[0035] Wiederum Bezug nehmend entweder auf 
Fig. 3, Fig. 4 oder Fig. 5, sollte angemerkt werden, 
dass der Winkel Z, unter welchem sich die Bahnen di-
agonal über die Fördereinrichtungen 410, 430, 450
erstrecken, variieren kann. In der dargestellten be-
vorzugten Ausführungsform jedoch beträgt ein opti-
maler Winkel, um die hierein beschriebene Synchro-
nisation der Transport-, Zuteil- und Ladevorrichtung 
für Gegenstände zu erreichen, ungefähr 20 Grad und 
insbesondere 18.7 Grad.

Patentansprüche

1.  Gegenstandsladesystem (40, 50) für eine Ver-
packungsmaschine, welches eine Vielzahl von paral-
lelen Fördereinrichtungen (410, 430, 450) zum Posi-
tionieren längsseits einer parallelen Schachtelförder-
einrichtung (300) umfasst sowie Gegenstandsfüh-
rungsmittel, die eine Vielzahl von parallelen Gegen-
standsführungen (50) umfassen, die sich über die pa-
rallelen Fördereinrichtungen erstrecken, um so die zu 
ladenden Gegenstände in zusammenlaufenden Bah-
nen relativ zu der Schachtelzuführbahn zu führen, 
dadurch gekennzeichnet, dass die von der Schach-
telfördereinrichtung entfernt aufgestellte Außenför-
dereinrichtung (410) Gegenstände durch die zusam-
menlaufenden Führungsmittel der nächsten angren-
zenden Zwischenfördereinrichtung (430) zuführt und 
dass die Zwischenfördereinrichtung Gegenstände 
der nächsten angrenzenden Innenfördereinrichtung 
(450) zuführt, und wobei die Zwischenfördereinrich-
tung Abstandsmittel (432) einschließt, um Reihen 
von Gegenständen zwischen aufeinanderfolgenden 
Abstandsmitteln zu erzeugen, und die Innenförder-
einrichtung Abstandsmittel (452) einschließt, um 
Gruppen von Gegenständen zwischen aufeinander-
folgenden Abstandsmitteln durch Aufnahme einer 
Vielzahl der Reihen von Gegenständen von der Zwi-
schenfördereinrichtung zu erzeugen, wobei die An-
ordnung der Fördereinrichtungsabstandsmittel 
und/oder die relativen Geschwindigkeiten der Förder-
einrichtungen angepasst sind, um ausgewählte auf-
einanderfolgende, auf der Schachtelfördereinrich-
tung beförderte Schachteln zu befüllen.

2.  System nach Anspruch 1, in welchem der Win-
kel der Führungsmittel relativ zu den parallelen För-
dereinrichtungen im Wesentlichen 18,7 Grad beträgt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, in wel-
cher die lineare Geschwindigkeit der Außenförder-
einrichtung größer ist als die lineare Geschwindigkeit 
der Innenfördereinrichtung und die lineare Geschwin-
digkeit der Zwischenfördereinrichtung kleiner ist als 
die lineare Geschwindigkeit der Außenfördereinrich-
tung.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
in welcher die lineare Geschwindigkeit der Zwischen-
fördereinrichtung kleiner ist als die lineare Geschwin-
digkeit der Innenfördereinrichtung.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
in welcher die lineare Geschwindigkeit der Zwischen-
fördereinrichtung im Wesentlichen der linearen Ge-
schwindigkeit der Innenfördereinrichtung entspricht.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
in welcher die Vielzahl von parallelen Fördereinrich-
tungen selektiv in Eingriff gebracht werden kann.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
in welcher die lineare Geschwindigkeit der Zwischen-
fördereinrichtung variabel ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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